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OelserKreisblatt
Das Kreisblatt erscheint Freitags; es kostet

für den Monat bei der Post 0,50 Neichsmark.

Postscheckkonten

KreiskommunakKasse Breslau Nr. 3130

Kreis-Sparkasse Breslau Nr. 3131.

 

Jnserate werden bis Donnerstag mittag ins
der Geschäftsstelle angenommen. Preis für-«

die fünfgespaltene Petitzeile 15 Reichspfennige-«
für außerhalb des Kreises Oels Wobnende

20 Reichspfennige.

Druck und Verlag

A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt 1!: Co.
in Oels.

 

Nr. 52 Oels, 30. Dezember 1927 65. Jahrgang

Kreislenioner inart bei Eurer Kreisinaklaslel
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Amtlicher Teil

Bekanntmakhungen des Landrats

   

 

Wir betrauern das Ableben unseres ersten

Bürobeamten

des Herrn Kreisausschuß-Oberinspektoni;
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Aus seiner an Polen gefallenen Heimat ver—

trieben, übernahm er nach vorübergehender Tä-

tigkeit im Beamteniürsorgeamt am l. März 1923

die Stelle des Büroleiters im Kreisausschuß Oels.

Mit seinem nie rastenden Fleiß gelang es ihm,

in kürzester Zeit sich in sein Aufgabengebiet

einzuarbeiten. Seither hat er in Treue und

Opferireudigkeit seinem Amte «vorgestanclen,

dem er nun allzu rasch genommen wurde.

Ein ehrenv’olles Andenken ist ihm sieher.

tier- Hroisaussmuß

des Hreises cis-IS

Dr. Un ckel l,

Landrat.
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Oel s, den 20. Dezember 1927.

Landesmeliorationen.

Bei dem Herrn Reaieruugspräsidenten wie auch bei der hie-
sigen Dienststelle gehen häufig Anträge auf Erwirkung von
Vorarbeitskosten, Beihilfen oder Darlehen zu Landesmeliora-
tionen verspätet oder unvollständig ein. Jch sehe mich daher
veranlaßt, auf die genaue Beachtung der für die Gewährung

K. l. (3590.

 

  

'-1 gehilfen,
zu übernehmen

« gewährt 
 

von Staats- nnd Provinzrnitteln maßgebenden Grundsätze und
ganz besonders auf die Jnnehaltung der Fristen für die Vor-
lage derartiger Anträge hinzuweisen und diese Bestimmungen
hier auszugsweise zu wiederholen.

A. Jm Allgemeinen:
Zur Förderung Von Landesrneliorationen können im Be-

darfsfalle Mittel aus öffentlicher Hand bereitgestellt werden.
Voraussetzung für jede Bewilligung ist,

·1.. der Nachweis der Zweckmäßigkeit der geplanten Anlage;
2. die Sicherheit für die ordnungsmäßige Verwendung der

öffentlichen Gelder sowie gegebenenfalls für die dauernde
Unterhaltung der fraglichen “Einlagen;
der Nachweis der Bedürftigkeit des Verbandes bzw. der-
jenigen, welchen die öffentlichen Gelder gegeben werden
fallen. Zur Prüfung der Bediirftigkeit sind ausreichende
Unterlagen (Hartsl)altsplan, Kassenbelege usw.) vorzu-
legen;

4. die Antragsteller werden sich zweckmäßigerweise vorher mit
der Auszenstelle Oels des Kulturbanamtes Breslan lOels,
.Q’reisl)ans, Zimmer 48) in Verbindung feigen.

B. Im Besonderen:
I. Vorarbeitslosten.

1 Es der Kosten, darunter diejenigen für Stellung von Meß-
Liefernng von Pfählen usw. haben die Beteiligten

Für Entwürfe, die bereits auf Kosten der
Beteiligten aufgestellt sind, werden nachträglich Beihilfen nicht
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Erforderliche Unterlagen: Kostenanschlag kleiner Lageplan
(Mesztischblatt).

Vorlagetermin 1. November jeden Jahres.
II. Fonds zur Förderung

der Land- und Forstwirtschaft (früher Ostfonds).
Der Fonds wird zu gleichen Teilen vom Staat nnd von

der Provinz aufgebracht.
Beihilfen im Regelfalle, zulässig nur an öffentlich-rechtliche

Körperschaften, insbesondere an Wassergenosseufchaften und
Bodenverbesserungsgenossenschaften für Ausführung von Bor-
flntverbesserungen, Deichbauten nnd Folgeeinrichtungen Letz-
tere werden nur in Höhe der erforderlichen Baraufwendungen
unte1ftiit31. Hand-— nnd Spanndienste scheiden bei Bemessung
der Beihilfe aus.

Für Drainagen und Wasserversorgrmgsanlagen können im
Regelfalle Beihilfen ans diesem Fonds nicht gewährt werden.
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» Beihilfen ausnahmsweise auch an Einzelpersonen zur Aus-
führung von solchen Anlagen, die für einen weiteren Kreis
vorbildlich werden können. Höchstbetrag der geschenkweisen
Beihilfe in allen Fällen sechs Zehntel der anrechnungsfähigen
Gesamtkosten

Erforderliche Unterlagen: Erläuteruugsbericht, Kostenan-
schlag und Lageplan. ·

's Vorlagetermin 1. Juli jeden Jahres.
·. - III. c’Fliis3regulieruugsfonds-.

. Der Fonds wird zu gleichen Teilen vom Staat und von der
Provinz aufgebracht. Beihilfen zulässig an öffentlich-rechtliche
ykörperschasten für die Ausführng genossenschaftlicher nnd
kommunaler Flußansbanten, Eindeichungen oder ähnlicher
Landesmeliorationen. Die Hälfte der Ausführungskosten ha-
ben die Beteiligten zu tragen. Höchstbetrag der geschenkweisen
Beihilfe X- der Gesamtkosten bis zu 60000 Reichsmarh also
30000 Reichsmart Staatsanteil. Ausnahmen nur bei beson-
ders ungünstiger Leistungsfähigkeit der Beteiligten zulässig, die
dann ausfiihrlich zu begründen wäre.

Erforderliche Unterlagen: wie zu II.
Vorlagetermin: 1. Dezember jeden Jahres.

IV. Extraordinarium
Die Mittel werden zur Hälfte von Staat und Provinz be-.

reitgestellt. Beihilfen zulässig wie zu 111 für Unternehmen grö-
ßeren Umfangs mit Ausführungskosten über (4 X 30()0l)) =
1.20000 Reichsmark, bei denen also der staatliche Beihilfen-
anteil über :,()()l)() Flieichsniark, die von den Beteiligten zu tra-
gende Hälfte der Kosten über 60 000 Reichsmark ausmacht.

Unterlagen:
1. vorscfhriftsmäszig geprüfter nnD endgültig festgestellter Ent-

wur ,
2. Nachweis Der. Wirtschaftlichteit (falls im Erläuternngs-

bericht oder Kostenanschlag enthalten, im Antrag daran
hiuziuveisen),

3. Nachweis der Leistungsfähigkeit
dem vorgeschriebenen Muster,

4. Angabe des Trägers des Unternehmens
Vorlagetermim 10. Februar jeden Jahres.

V. JJieliorationsdarlehen
werden nur an öffentlich-rechtliche Körperschaften, nicht an
Einzelpersonen gewährt. Ein bestimmter Vorlagetermin ist
nicht festgesetzt «

Der Borsitzende des Kreisaussehusses

der Antragsteller nach

L et s, den 22. Dezember 1927.

Feuerversicherungsbeiträge fiir .1928.

Den Herren Guts- und Gemeindevorstehern des Kreises
gehen in diesen Tagen die Hebelisten über die für das Jahr
1928 einzuziehenden Gebäude- nnd Mobiliarversicherungsbei-
träge zu.

Jch ersuche, mit der Einziehung der Beiträge bald zu be-
ginnen und sie so zu fördern, dasz bis zum .18. Februar 1928
alle Beiträge an die Kreisfeuersozietätskasse abgeführt sind.
Bei der Einziehung selbst bitte ich auf tunlichst restlose Ein-
ziehung achten zu wollen. Restanten wird immer wieder vor-
zuhalten sein, das; es gerade bei der jetzigen schwierigen Lage
der Landwirtschaft unbedingt nötig ist, sich durch piinktliche
Zahlung der Versicherungsbeiträge den wirksamen Versiche-
rungsschutz und damit die Erhaltung ihres Besitzes im Brand-
falle zu sichern. Kaum ein Landwirt wird heute ohne Ver-
sicherungsgelder in der Lage sein, sich ein niedergebranntes Be-
sitztum wieder auszubauen Jst er aber zur Zeit des Brandes
mit der Beitragszahlung noch im Rückstande, muß er jedenfalls
mit großen Schwierigkeiten bei der Entschädigtmgszahlnng
rechnen.

Die Einzahlung der Beiträge an die .li«reisfenersozietäts-
las-se hat tunlichst unter Benützung der den Hebeliften beilie-
gendeu Zahlkarten zu erfolgen, sofern nicht etwa Bareinzah-
lung an die Kreisspartasse vorgezogen wird.

Veränderungen gegen das Listensoll sind durch Lieferzettel,
die in der Kreissparkasse vorrätig gehalten werden, zu erläu-
teru.

Direkte Zahlungen an die Sozietätshanpttasse in Breslau,
die das Abrechmmgsgeschäft mit der Kreissenersozietätskasse er-
schweren, sind auf alle Fälle zu unterlassen. Die aus der Titel-
seite der Hebelisten vorhandenen Hinweise ersuche ich genau
beachten zu wollen; etwaige Abgänge sind bei Abführun der
Beiträge besonders anzuführen Die Hebelisten, die zur ,- ort-
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führnng für spätere Jahre vorgesehen sind, sind bis zum 20.
Februar 1928 an das Landratsamt oder an den Kreisver-
sichernngskommissar zurückzusenden. Die sorgsamste Ausze-
wahrung der Hebelisteu wird erwartet. Es ist insbesondere
Darauf zn achten, daß die Listen nicht in unrechte Hände ge-
raten oder verloren gehen. Neue Listen können nur gegen Er-
stattung der Schreibgebühren angefertigt werden.

Die Herren Gemeindevorsteher mache ich auf die den Hebe-
listen beigefügten Hinweise (rote Zettel) besonders aufmerksam
nnd ersuche um Bekanntgabe und Vollziehung der diesbezüg-
lichen Bescheinignng

Der Kreisfeucrsozietätsdirektor.
. Lan-dient

Preuszisches Staatshandbuch 1928.

Der Schlußzeitpunkt zur Abgabe der amtlichen Borbestel-
lungen auf das »Preus3ische Staatshandbuch für .192.8« und
seine Teilausgaben bei der Schriftleitung des Staatshandbnchs
im Büro des Preußischen Staatsministeriums, Berlin W. 8,
Wilhelmstraße 63, der zunächst ans den 10. 112. 1927 (vgl.
llliBliB S. 1027) angesetzt war, ist ausnahmsweise bis zum
l.5. 1. 1928 verlängert worden. Bis zu diesem Zeitpunkt wer--
den Vorbestellungen ans das ,,Staatshandbuch 1928) nnd seine
Teilansgabeu noch zu den ermäßigten Vorzugspreisen von der
Schriftleitung entgegengenommen. Nach diesem Zeitpunkt ist
das Staatshandbuch nur durch den Buchhandel oder durch R.
v. Deckers Verlag (G. Scl)enc"t), Berlin W. 9, Linkstrasze 35, zu
dem wesentlich erhöhten Ladenpreise zu beziehen. Die vorge-
sehene Auslieferung des Staatshandlmchs im Laufe des Mo-
nats Januar 1928 wird durch die Verlängerung des Schluß-
zeitpunkts der amtlichen Vorbestellnng nicht berührt.

i-. l. 1500. L e l s, den 29. Dezember 1927.

Schonzeiten.

Der Bezirtsansschuß hat beschlossen, für den Umfang des
Fliegiernngsbszirks Breslau für das Jahr 1928 Den Beginn
der Schonzeit für Birk-, Hasel- und Fasanenhemien auf Mitt-
woch, den 18. Januar 1928 festzusetzen, so daf; der Schlan der
Jagd auf die bezeichneten Wildarten Dienstag, den 17. Ja-
nuar 1928 stattfindet.

NR

1.. l. 01. » e l s, den 29. Dezember 19:7.

Hauskollckten 1928.

(an ökreisblattbekanntniachung vom (i. 1.2. 1.927 — S. 236).
. Die für ‚1928 nachträglich zugelassene Hauskollekte für das

Waisenhaus Bnnzlau wird im Kirchenkreise Bernstadt zusam-
men mit der Kollekte für die Diakonissenstationen des Kirchen-
kreises im Monat September 1928 eingesammelt werden.

Sonderlehrgänge im Jahre 1928

an Der Lehranstalt für Obst- und Gartenban, Prostan OS
der Laudwirtschaftskammer.

A. 20. bis 25. Februar: Obstbaulehrgang für Straßenwärter
nnD Obstgärtner (Winterarbeiten).

B. 215. Februar bis 4. März: Obftbaulehrgang für Volksschic-
lehrer (Winterarbeiten).

(‘ 10 bis 17. Juni: Lehrgang für Volksschullehrer (Som-
merarbeiten). . -

l). 18. bis 20. Juni: Lehrgang für Straßenwärter nnd Obst-
gärtner (Sommerarbeiten).

E. 29. Juni: Vortragszhklus im Rahmen der Tagung des Lau-
desverbandes Oberschlesieu im Reichsverband des deut-
schen Gartenbaues

Bei den Lehrgängen für Volksschullehrer ist der erste und
letzte Tag als Reisetag anzusehen.

· Sämtliche Lehrgänge beginnen pünktlich am ersten Tage
M Uhr. Zwischen Oppeln und Proskau verkehrt ein Auto-
emnibus Die Wagen fahren von Oppeln nach Proskau wie
folgt: Werktags 8,3l), 13,15, 16,00 nnd 22,00 Uhr; Sonn- und
Feiertags 8,30, 14,30, 19,30 nnD 23,30 Uhr. Halteftelle für
die Lehranstalt: »Pomologie«.
Wohnung und Verpflegung erhalten die Teilnehmer im Orte

Proskan und in dem der Lehranstalt gegenüberliegenden »Po-
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mologie-Hotel«. Tagespreis zirta 4 bis 5 Reichsniark. Woh-
nungsanfchriften werden bei Ankunft gern mitgeteilt.

Die Teilnehmergebühren betragen für die Lehrgänge A, B,
C und D je 4 Reichsmark. Die Anmeldungen für die Lehr-
gänge A bis D haben an die Direktion der Lehranstalt min-
destens 8 Tage vor Beginn eines jeden Lehrganges unter ge-
nauer Angabe des Namens des Teilnehmers, des Lehrganges
sowie unter gleichzeitiger Einfendung der Teilnehmergebühr zn
erfolgen. Die Teilnehmergebühr wird nicht zurückgezahlt, falls
der Betreffende an dem Lehrgang nicht teilnehmen sollte.  

« Für die Teilnahme am Vortragszyklus (Lehrgang E) ist
eine Anmeldung nicht erforderlich.

Für die Obftbaulehrgänge sind Baumsäge, Gartenschere,
Gartenhippe und Kopuliermesfer mitzubringen.

Weitere Auskünfte werden auf Wunsch von der Direktion
der Lehranstalt erteilt. (Rückporto ist beizufügen).

Proskau OS., im Dezember 1927.
Eisenbahnstation Oppeln, Poftscheckkonto Breslau 4020.

Der Direktor-.
ge. W an e r.

Der Landrat

Dr. Un ck e l l

Bekanntmachung einer anderen Behörde

G ü r l i tz, den 28. Dezember 1927.

Auf dem Jasgdgeliinde des Guts-bezirks Wildfchütz werden in
der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1928 Giftbrocbens zur
Vertilgung von kltanbzeug aus-gelegt

Vor Aufnahme von Fallwild wird gewarnt.

Der Amtsvorsteher.
Puctzoldt

 

‚Kt: r i e t e r u, den 27. Dezember 1927.

Wetterbericht des Meteowlogifchen Obfervatoriums Krietern
(Oeffentlicher Wetterdienst für Schlefien.)

Nachdruck auch mit Quellenangabe verboten.
In der Woche vor Weihnachten sanken in Schlesieu die

Temperaturen infolge starker Ansstrahlung über der frischen
Schneedecke auszergewöhnlich tief. Vielfach wurden Tempera-
turen unter —25 Grad gemessen. Dicht über der Schneedecke
konnten sogar Temperaturen bis-zu —-3() Grad festgestellt wer-
den. Mitte der Woche stellte sich Föhnwirkung ein und rasch
begannen die Temperaturen wieder anzusteigen. Gleichzeitig
begannen mildere Südwestluftmassen vorzudringen, so daf;
kurz vor Weihnachten Temperaturen bis zu +7 Grad beobach-
tet wurden. Zu Weihnachten drangen von Norden her aller-
dings bald wieder kühlere Luftmassen in Mittelenropa ein,
die zu Schneefälleu und Temperaturrückgang führen. Um die
Jahreswende dürfte ein Umschwung zu unruhigerem und
wechselhaftem Wetter zu erwarten fein. Kaltlnfteinbrüche kön-
nen bereits zu Beginn des neuen Jahres wieder zu verbreite-
ten Frösten führen

J. A.: M oese.




